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Zur Agrarpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Die österreichische Landwirtschaft pflegt mit den EWG-Ländern sehr 

enge Handelsbeziehungen Sie ist daher an der Entwicklung auf dem EWG-
Markt besonders interessiert Eine Assoziierung mit der EWG-Landwirtschaft 
wäre zwar mit AnpassungsSchwierigkeiten verbunden, doch würden im ganzen 
die Vorteile überwiegen Die Marktordnungen und die Preispolitik der EWG 
zvürden auf lange Sicht die Existenz dei bäuerlichen Betriebe in Österreich 
besser sichern, als es in einem von großen Wirtschaftsblöcken umgrenzten 
Land möglich wäre, 

Der folgende Beitrag informiert in großen Zügen über die struktur- und 
ivirtschaftspolitischen Maßnahmen in der EWG, welche die Produktions
grundlagen der Landwirtschaft verbessern und den Agrarmarkt vor uner
wünschter Konkurrenz durch dritte Länder schützen sollen.. 

Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
Die Integrationsmaßnahmen der Landwirt

schaft in der E W G beschränkten sich bis vor kur
zem darauf, die internen Zölle auf liberalisierte 
und nichtliberalisierte Agraiprodukte stufenweise 
zu senken und für nicht in nationale Marktordnun
gen einbezogene Produkte Globalkontingente einzu
räumen Das Ziel ist jedoch ein großer Binnenmarkt 
mit gemeinsamem Preisniveau und ein einheitliches 
Wirtschaftsgebiet, wo die Waren völlig frei, ohne 
mengenmäßige Beschränkungen, abgesetzt werden 
können 

Dazu genügt es nicht, die gegenwärtige natio
nale Agrarpolitik der sechs Staaten Frankreich, 
Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Lu
xemburg zu „harmonisieren"; die bisherigen Mittel 
und Ziele der einzelstaatlichen Agrarpolitik waren 
zu verschieden Aus produktionspolitischen und so
zialen Gründen gab es mehr oder weniger umfang
reiche Subventionen für Erzeuger oder (und) Ver
braucher, Exportstützungen, Einfuhrmonopole, Ein
fuhrkontingente, Beimischungszwang, Zölle und Ab
schöpfungen (Auch die Bestimmungen im Veteri
närwesen, Pflanzenschutz und Lebensmittelrecht wi
chen voneinander a b ) Daraus folgte eine Steige
rung der Produktion auch solcher Nahrungsmittel, 
deren Bedarf schon gedeckt war. Zeitweise häuften 
sich unverkäufliche Überschüsse und drückten die 
Preise. Eine Änderung dieser Politik ist notwendig 
geworden, weil sonst in der E W G in wenigen Jah
ren Überschüsse auch an Milch, Milchprodukten 
und Zucker entstehen und sich der Importbedarf an 
Brotgetreide, Futtergetreide und Fleisch so sehr 
verringern würde, daß die Handelsbeziehungen zu 
dritten Ländern und der Welthandel mit Agrar-
piodukten arg litten. 

Die einzelstaatlichen Regelungen müssen daher 
durch eine für alle verbindliche gemeinsame Politik 
abgelöst werden, die markt-, handels- und preis
politische Maßnahmen umfaßt Mit dem Aufbau ge
meinsamer Marktorganisationen für Getreide, 
Schweinefleisch, Eier, Geflügel, Wein, Obst und Ge
müse wurde am 1 Juli 1962 begonnen, vier Jahre 
nach Inkrafttreten des EWG-Vertrages, nachdem 
die EWG-internen Zölle für landwirtschaftliche 
Produkte um 3 5 % bis 4 0 % und für nicht landwirt
schaftliche Produkte um 50°/o gesenkt waren. Es 
folgten gemeinsame Regelungen für Zucker, Milch, 
Milchprodukte, Rindfleisch und Reis Ab 1 Novem
ber 1964 werden Grundsätze für die EWG-Maikt -
ordnungen für pflanzliche und tierische Fette fest
gelegt. Damit werden 8 5 % der gesamten landwirt
schaftlichen Produktion durch gemeinsame Rege
lung des Binnen- und Außenhandels der E W G er
faßt sein. Dieses Marktinterventionssystem und 
Außenhandelsregime sichert zunächst das gegen
wärtige AgrarPreisniveau in den Mitgliedstaaten 
Abschöpfungen und Rückvergütungen werden in 
einem Maße vorgenommen, das der Differenz 
der Getreidepreise entspricht Dadurch will 
man den Wettbewerb der Mitgliedstaaten unter
einander in fairen Bahnen halten. Eine Annähe
rung der Getreidepreise war bereits mit der Ernte 
1964 vorgesehen. Spätestens am 1. Jänner 1970 soll 
der gemeinsame Markt für landwirtschaftliche Pro
dukte hergestellt sein. 

Infolge der großen Mangel der Agrarstruktur 
und wegen der geringen Einkommenselastizität der 
Nachfrage nach Agrarprodukten genügen jedoch 
markt- und preispolitische Maßnahmen nicht, den 
in der Landwirtschaft tätigen Menschen ein ange
messenes Einkommen zu sichern In den Ländern 



der Gemeinschaft sind die durchschnittlichen B e 
triebsgrößen (10 ha) und die Anteile der Betriebe 
mit mehr als 50 ha (3°/o) zu klein, die Parzellenzer
splitterung (in Deutschland j e Betrieb im Durch
schnitt elf voneinander getrennte Teilstücke) und 
der Arbeitskräfteeinsatz (im Durchschnitt 18 Be
schäftigte je 100ha landwirtschaftlicher Nutzfläche) 
zu groß 

Die gegenwärtige Agrarstruktur erlaubt es nur 
einer geringen Zahl von Landwirten, die moderne 
Agrartechnik ökonomisch so anzuwenden, daß sie 
ein Einkommen erzielen, das annähernd das Niveau 
anderer Berufsstände erreicht In den U S A und in 
Schweden sind nur 5 % der arbeitenden Bevölke
rung mit der Produktion von Nahrungsmitteln be
schäftigt, in den E W G aber im Durchschnitt 1.5% 
bis 2 0 % (gebietsweise bis zu 40%) Es gibt dem
nach in Europa noch Entwicklungsgebiete mit un
produktiv eingesetzten Arbeitskräften Die damit 
zusammenhängenden Probleme lassen sich freilich 
nur gesamtwirtschaftspolitisch lösen, weshalb die 
E W G im Gegensatz zur E F T A die Landwirtschaft 
bewußt voll in die Integration einbezogen hat. 

Sttuktummwandlung unter gesamtwirtschaft
lichen Aspekten 

Im Rom-Vertrag wurde festgehalten, daß die 
landwirtschaftliche Erzeugung rationalisiert wer
den müsse, vor allem durch bestmöglichen Einsatz 
der Produktionsfaktoien, besonders der mensch
lichen Arbeitskraft Dadurch würde die Produktivi
tät und letztlich das landwirtschaftliche Einkommen 
gesteigert. Vizepräsident S Mansholt erklärte, diebe
stehende Agrarstruktur sei für die Entfaltung der 
wirtschaftlichen Kräfte des Bauerntums eine ähn
liche Fessel, wie es früher die Feudalordnung war 
Gebiete, die für die landwirtschaftliche Nutzung 
nach dem heutigen und künftigen Stand der Tech
nik ungeeignet sind, müßten durch eine zielbewußte 
Regionalpolitik neue Arbeits- und Besch äftigungs-
möglichkeiten erhalten. Dadurch könnte das Entste
hen neuer Ballungszentren und eine weitere Ver
städterung verhindert und — was der Landwirt
schaft unmittelbar zugute käme — der Verbiau-
chermarkt ausgeweitet werden Die verbleibenden 
landwirtschaftlichen Betriebe wären dann in der 
Lage, sich stärker zu spezialisieren und ihre Pro
duktion zu verbilligen Professor H. Priebe meint, 
von den 750 000 zur Zeit in der Bundesrepublik 
Deutschland hauptberuflich in der Landwirtschaft 
tätigen Familien werden sich in absehbarer Zukunft 
500 000 bis 600 000 behaupten. 

Auch ein von acht Professoren erstattetes Gut
achten 1) hält eine Strukturbereinigung in der (deut
schen) Landwirtschaft für unbedingt notwendig. 
Das Einkommensgefälle zwischen nicht bäuerlicher 
und bäuerlicher Bevölkerung, gemessen am Ein
kommen je Vollarbeitskraft, betrug in den letzten 
Jahren zwischen 2 5 % und 4 0 % , obwohl Deutsch
land relativ hohe Agrarpreise hatte und die „Giü-
nen Pläne" regelmäßig namhafte direkte und in
direkte Einkommenshilfen in die Landwirtschaft 
pumpten Ein gemeinsames Agrarpreisniveau, das 
ungefähr dem Durchschnitt der sechs Staaten ent
spricht, würde eine Senkung der deutschen Weizen-
und Gerstenpreise um 1 4 % und 1 1 % erfordern 
Die Preisangleichung sollte ursprünglich stufen
weise erfolgen und 1970 beendet sein Nach den 
Berechnungen der Gutachter würde sich die bishe
rige Disparität bis dahin nur dann nicht vergrö
ßern, wenn die Zahl der landwirtschaftlichen Ar
beitskräfte um fast 3 0 % zurückgeht Das Arbeits
kräftepotential der deutschen Landwirtschaft hat 
sich schon in den letzten acht Jahren um fast 3 0 % 
verringert. Ein nochmaliger Rückgang im gleichen 
Ausmaß scheint nur möglich, wenn einige hundert
tausend Betriebe aufgelassen und die verbleibenden 
Betriebe vergrößert werden 

Die Zunahme der Massenkauf kraft, der stär
kere Einsatz von Vorleistungen der gewerblichen 
Wirtschaft, das relative Zurückbleiben der land
wirtschaftlichen Einkommen im Vergleich zu den 
Einkommen in anderen Wirtschaftszweigen und die 
verstärkte Mechanisierung in der Landwirtschaft 
zogen schon bisher eine Umschichtung der Bevölke
rung nach sich und förderten die Freisetzung land
wirtschaftlicher Arbeitskräfte Die Entwicklung 
war jedoch in den europäischen Ländern und auch 
regional sehr verschieden Im ganzen vollzog sich 
der Prozeß so, daß Teile der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung in die Großstädte und Industriereviere 
übersiedelten und das bereits vorhandene demogra
phische und wirtschaftliche Gefälle zwischen den 
einzelnen Regionen verstärkten oder zumindest 
nicht verminderten 2) Von 1950 bis 1962 ging in 

' ) Der Vizepiäsident dei EWG-Kommission und der 
Deutsche Landwirtschaftsminister haben im Frühjahr 1961 die 
Professoren M. Bandini, H. Möller, H Priebe. D. B 
Schonten, A Hanau, H Niehaus, R Plate und E ZVoer-
man beauftragt, ein Gutachten über die Wirkungen einer Sen
kung der Agrarpreise im Rahmen der gemeinsamen Agrar
politik auf die Einkommensverhältnisse der Landwirtschaft 
in Deutschland auszuarbeiten Es wurde in den E W G -
Studien, Reihe Landwirtschaft, J g 1962, Nr 11, veröffentlicht 

2 ) Vgl. H Priebe und H Möller „Regionale Wirtschafts
politik als Voraussetzung einet erfolgreichen Agrarpolitik". 
EWG-Studien, Reihe Landwirtschaft, J g 1961. Nr 4. 
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den Mitgliedländern der E W G die Zahl der B e 
schäftigten in der Landwirtschaft um 5 6 Mill oder 
2 9 % zurück, ihr Anteil an der Gesamtzahl der B e 
schäftigten sank von 3 0 % auf 1 9 % 1950 entfielen 
auf 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche 27 land
wirtschaftliche Arbeitskräfte, 1962 nur noch 18 Der 
Arbeitsktäfteeinsatz war 1962 im Durchschnitt 
aber immer noch verhältnismäßig groß, wie Verglei
che mit den U S A und Großbritannien zeigen (dort 
waren 1961 bzw 1959 nur 8 % und 5 % der Beschäf
tigten in der Landwirtschaft tätig bzw. 1 und 9 
Arbeitskräfte j e 100 ha) 

Die Beschäftigung in der Landwirtschaft 1950 
und 1962 

Beschäftigte in der Landwirtschaft 

Land 1950 1962 1950 1962 

in je 100 . ba1) 

Bundesrepublik Deutschland 25 3 13 4 3 6 2 2 4 4 

Belgien . 11 3 6 7 20 6 1 4 1 

Frankreich 28 9 20 5 16 2 11 3 

Italien . . . . . . 44 8 27 6 3 7 2 26 5 

Luxemburg 26 ] 20 9») 2 4 3 2 2 5 3 ) 

Niederlande . 1 4 1 9 8*) 2 2 4 18 3*) 

E W G 30 '2 18 '6 ' ) 26 '5 1 8 - 4 S ) 

Q : Zeitschrift , Agrarwirtschaft'.. Sonderheft 15 und Statistisches Amt der euro

päischen Gerneinschaft: Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft — *) Bezogen auf die 

Beschäftigten insgesamt — ^Landwirtschaftliche Nutzfläche — 3 ) 1959 — ' ) 1961. — 

' ) Ohne Luxemburg 

In der E W G (und in Österreich) überwiegt der 
landwirtschaftliche Kleinbesitz Die Durchschnitts-
gtöße der landwirtschaftlichen Betriebe mit mehr 
als 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche beträgt in 
Deutschland (1959) 9 ha, in Frankreich (1955) 15 ha, 
in Italien (1955, Betriebe mit mehr als 2 ha) 10 ha, 
in Belgien (19.50) 7 ha, in den Niederlanden (1959) 
10 ha und in Luxemburg (1959) 13 ha; in den USA 
dagegen besitzen die landwirtschaftlichen Betriebe 
im Durchschnitt 92 ha, in Dänemark 20 ha In der 
Gemeinschaft haben 4 Mill Betriebe (84%) weni
ger als 20 ha Nutzfläche, bewirtschaften aber mehr 
als die Hälfte der gesamten Nutzfläche, gegen 1 2 
Mill Betriebe (28%) in den U S A mit einem Anteil 
an der Nutzfläche von nur 3°/o 

Relative Verteilung der Betriebsgrößen in der 
Landwirtschaft 

Bundesrep. Frankreich Belgien Niederlande 
Deutschland 

Hektar landw Nutzfläche 1959 1955 

% 

1950 1959 

1 — 5 47 4 30 3 58 5 38 0 

5 - 10 24 5 2 2 3 23 i 27 0 

1 0 — 20 1 8 9 25 1 12 9 23 0 

2 0 — 50 8 1 17 7 4 6 10 6 

50—100 0 9 3 5 0 7 0 8 

über 100 0 2 1 0 0 1 0 7 

Q : E W G F A O 

Die Zahl der Kleinbetriebe in Europa nimmt 
langfristig (ausgenommen in Kriegszeiten und in 
Zeiten wirtschaftlicher Depression) ab, die Zahl der 
mittleren Betriebsgrößenklassen dagegen zu Da
mit sinkt die Gesamtzahl der Betriebe und der Ein
zelbetrieb wird im Durchschnitt größer Dieser Pro
zeß verläuft rascher, wenn die Einkommensunter
schiede größer werden und andere Wirtschafts
zweige bessere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten 

Der Rückgang der Gesamtzahl dei landwirt
schaftlichen Betriebe in den Mitgliedstaaten war 
bisher zumeist relativ gering Er betrug von 1939 
bis 1958 in Deutschland 1 1 % , von 1942 bis 1955 in 
Frankreich 1 % , von 1929 bis 1950 in Belgien 14%, 
von 1950 bis 1957 in Luxemburg 1 9 % und von 1930 
bis 1957 in den Niederlanden 0 4 % ; in Italien gab 
es 1955 infolge der Errichtung von Neubauernstel
len 6 % mehr Betriebe als 1947 Die U S A dagegen 
hatten 1954 um 2 2 % weniger landwirtschaftliche 
Betriebe als 1940 

Die E W G will vor allem die bäuerlichen Fa
milienbetriebe mit ein bis zwei Vollarbeitskiäften 
wirtschaftlich stärken, weil sie, rationell geführt, 
ein Einkommen je Vollarbeitskraft ermöglichen, 
das dem vergleichbarer Berufszweige entspricht. 
Auf Vorschlag der Kommission sollen vom Rat „Ge
meinschaftspläne" aufgestellt werden, mit deren 
Hilfe man die Lebenshaltung der landwirtschaft
lichen Bevölkerung in wirtschaftlich weniger ent
wickelten Gebieten verbessern will. Sie sollen aus 
den gemeinsamen Ausrichtungs-, Garantie- und So
zialfonds sowie mit Darlehen der Europäischen In
vestitionsbank finanziert und von den einzelnen 
Mitgliedstaaten durchgeführt werden Das Ziel ist 
eine Umstrukturierung innerhalb und außerhalb der 
Landwirtschaft: Mängel der Infrastruktur (Ver
kehrsnetz, Energieversorgung, Wasserwirtschaft) 
sollen behoben und gewerbliche Arbeitsplätze ge
schaffen werden, damit jene, die in der Landwirt
schaft kein befriedigendes Einkommen erzielen, in 
andere Wirtschaftsbereiche abwandern können, 
ohne den alten Wohnort aufzugeben Mit den frei 
weidenden Flächen wird man andere Betriebe auf
stocken Marginalböden wird man aufforsten Für 
Betriebe in besonders ungünstigen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen (Betriebe im Gebirge, 
Betriebe auf Sandböden und in marktfernen La
gen) will man Sonderpiogramme erstellen Unter
stützungen auf den Gebieten des Schulwesens, der 
fachlichen Beratung und der Sozialpolitik werden 
die Projekte ergänzen und die Beweglichkeit der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte fördern Ähn
liche regionale Entwicklungsprogramme hat es zwar 



schon bisher in den Mitgliedstaaten gegeben, doch 
mangelte es meist an den nötigen finanziellen und 
administrativen Mitteln 

Die Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe 
aus zu engen Dorflagen, die Zusammenlegung ver
streut liegender Grundstücke und die Schaffung 
ausreichender Betriebsgrößen werden die allgemei
nen Strukturmaßnahmen ergänzen.. Die bisherigen 
Arbeiten der einzelnen Mitgliedstaaten sollen wei
tergeführt und beschleunigt werden 

Gemeinsame Organisation dei Agrarmäikte 

Die Agrar-Strukturpolitik der Gemeinschaft 
will die Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft 
mit Hilfe regionaler Entwicklungsprogramme, wel
che die Wirtschaft als Ganzes fördern, verbessern. 
Die Agrar-Marktpolitik hingegen, insbesondere die 
Preis- und Handelspolitik, verfolgt das Ziel, ratio
nell geführten Betrieben im Durchschnitt mehrerer 
Jahre ein angemessenes Einkommen zu sichern, 
ohne die wirtschaftlichen Risken für den landwirt
schaftlichen Unternehmer ganz auszuschalten Da
mit sich die Produktion den Veränderungen der 
Nachfrage nach Möglichkeit anpassen kann, werden 
für Grunderzeugnisse (Getreide, Zuckerrüben, 
Milchprodukte) jedes Jahr Richtpreise bekanntge
geben, die um .5% bis 1 0 % nach unten und oben 
schwanken können Sie differenzieren die Erlöse je 
nach Standort und Vermarktung, um eine Verlage
rung der Produktion zu den günstigsten Standorten 
zu ermöglichen. 5 % bis 1 0 % unter dem Richtpreis 
liegt der Interventionspieis; zu diesem Preis müssen 
die Interventionsstellen z B alles Getreide auf
kaufen Er ist de facto ein (garantierter) Mindest
preis, 

Das System dei Äbschöpiüngen 

Abschöpfungen (variable Abgaben) wirken im 
EWG-internen Handel während der Übergangszeit 
als Ausgleichsinstiument Sie werden mit der An
näherung der Getreidepreise schrittweise abgebaut. 
Für Importe von Grunderzeugnissen (Getreide, Zuk-
ker, Milch, Milchprodukte) aus Drittländern dienen 
sie als dauernde Schutzeinrichtung Die Höhe der 
Abschöpfungen hängt von den Schwellenpreisen 
ab; sie werden jeweils so festgesetzt, daß die Ver
kauf spr eise der Impor twar en die ver gleichbar en 
Richtpreise im Inland erreichen Für andere Waren 
(Rindfleisch, Obst, Gemüse, Wein) dienen Zölle als 
Einfuhrinstrument. Liegt der Grenzpreis plus Zoll 
unter dem Schwellenpreis, wird zusätzlich noch ab
geschöpft. Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen 
wird es nicht geben 

Durch das Heraufschleusen der Einfuhrpreise 
auf das festgesetzte Agrarpreisniveau im Inland 
erhält die landeseigene Erzeugung einen Vorrang 
und die Landwirtschaft eine Sonderstellung in der 
Gesamtwii tschaft Gemeinsame Wettbeweibsregeln 
für Produktion und Handel sowie Bestimmungen 
über Mindestpreise während der Übeigangszeit bie
ten zusätzliche Sicherheiten. Weiden die Mindest
preise unterschritten, kann das Mitgliedland die 
Einfuhr vorübergehend einschränken odei einstel
len. Um eine Präferenz der Gemeinschaft zu si
chern, sind für Importe aus Drittländern die Min
destpreise höher als jene für Importe aus Mitglied-
Staaten 

Die Notwendigkeit eines Schutzes der E W G -
Landwirtschaft wird mit den Wettbewerbsverfäl
schungen auf dem Welt-Agrarmarkt und mit dem 
Drang nach Absatz um jeden Preis begründet Die 
Abschöpfungen fließen in den Europäischen Aus-
richtungs- und Garantiefonds Die Mittel des Fonds 
sind für die Verbesserung der Agrarstruktur sowie 
für Marktinterventionen, Exportstützungen und 
dergleichen bestimmt 

Vizepräsident S Mansholt erklärte wiederholt, 
die E W G werde keine Preispolitik treiben, die die 
Produktion zum Nachteil der Einfuhr künstlich sti
muliert Die Frage ist jedoch, ob die Bauernvertre
ter in den Hochpreisländein diese Politik mitma
chen weiden. Andernfalls würden die Außenhan
delsinstrumente der E W G stark protektionistisch 
wirken Eine Preispolitik, die, wenn irgend möglich, 
ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach
frage unter Berücksichtigung der Ein- und Ausfuhr 
erzielen soll, müßte die Agraipreise des Gemeinsa
men Marktes nicht höher als auf mittlerem euro
päischen Niveau festlegen Das um so mehr, als das 
beabsichtigte relativ starre Preisgefüge eine Anpas
sung der Produktion an die gegebenen Nachfrage
bedingungen an sich erschwert. Festpreismanipula
tionen sind immer umständlich und hinken erfah
rungsgemäß stets hinter der Verbrauchsentwicklung 
nach Dazu kommt, daß der Nahrungsmittelkonsum 
relativ schwach auf Einkommensänderungen rea
giert und sich langfristig auf kalorienarme Pro
dukte (Obst, Gemüse, Käse, Eier, Fleisch) verlagert 

Umstrittenes gemeinsames Preisniveau 

Ursprünglich war geplant, die Agiaipieise der 
einzelnen EWG-Länder , ausgehend vom Getreide
preis, schrittweise bis 1970 anzugleichen. Ende 1963 
jedoch hat die EWG-Kommission eine „gioße L ö 
sung" vorgeschlagen Schon mit Beginn des Wirt
schaftsjahres 1964/65 sollten folgende gemeinsame 
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Weizenpreise gelten: Richtpreis 106 25 Rechnungs
einheiten je t (425 DM, 2.763 S), Interventionspreis 
98 25 Rechnungseinheiten (395 DM, 2.568 S), 
Schwellenpi eis 105 00 Rechnungseinheiten (420 DM, 
2 730 S) Diese Preise sind Grundpreise und gelten 
für bestimmte Haupt-Handelsplätze (in Deutsch
land Duisburg und Köln) sowie für die Monate 
Juli und August. Für die weiteren Monate bis zur 
nächsten Ernte erhöhen sich die Preise durch gestaf
felte Zuschläge Die Preise der übrigen Getreidear-
ten werden in bestimmten Relationen zum Weizen
preis stehen, wobei man die Spanne zwischen Wei 
zen und Futtergetreide ziemlich eng halten will, 
um die Produktion von Futtergetreide anzuregen 
und den zum Tei l noch hohen Importbedarf an 
Futtermitteln zu verringern. 

Kommissionsvor.seklag für die Getreidepreise 
1964/651) 

Grund- Grund- Grund-
Richtpreis Interventions- Schwellenpi 

preis 
Rechnungseiaheiten je 

Weichweizen 106 25 98 75 105 00 

Hartweizen 125 00 117 50 123 75 

Roggen 93 75 87 50 92 50 

Gerste 92 50 86 25 91 25 

Mais 93 75 87 50 9 2 50 

' ) Für die Handelsplätze Rotterdam Amsterdam, rermeuzen, Veghel Antwerpen 

Gent Brüssel.Lüttich Duisburg, Köln usw — E ) Eine Recbnungseinheit ist z Zt gleich 

4 D M oder 2 6 S. 

Die vorgeschlagenen Preise weiden sich nach 
dem derzeitigen Preisstand in den einzelnen Län
dern unterschiedlich auswirken Die gemeinsamen 
Getreidepreise sind etwa 7°/o (Weizen) bis 1 5 % 
(Gerste) höher als die gegenwärtigen Preise in 
Frankreich und den Niederlanden, aber 1 1 % bis 
1 4 % niedriger als in Deutschland, In Belgien würde 
sich Weizen um 2 % und Gerste um 7% verteuern, 
in Luxemburg Weizen um 1 6 % und Roggen um 
8 % verbilligen In Italien wären die Auswirkungen 
verschieden: Der Weizenprers würde um 1 1 % sin
ken, der Preis für Futter getreide um 1 5 % bis 2 3 % 
steigen. Die Erhöhung der Preise für Futter getreide 
in Frankreich, Italien und den Niederlanden wer
den zwangsläufig die Verbraucherpreise für Eier, 
Geflügel und Schweinefleisch steigern 

Die gemeinsamen Preise für Zuckerrüben, 
Schlachtvieh und Milch ergeben sich aus der Inter-
dependenz der Agrarpreise Dabei soll eine Rela
tion Milch : Schlachtrinder wie 1 : 6 5 eingehalten 
werden: Sie würde die Fleischproduktion auf Kosten 
der Milchproduktion leicht begünstigen und mit 
dem langfristigen Trend der Nachfrage überein
stimmen. 

Im ganzen würde sich die volle Preisanglei
chung im Jahr 1964/6.5 nach Berechnungen der 

H e f t 
, .1 9 6 

EWG-Kommission 1) in Deutschland am stärksten 
auf die Landwirtschaft und die Verbrauchelausga
ben auswirken Die Verkaufserlöse der Landwirt
schaft würden um 653 Mill, DM sinken; da diesen 
Einbußen Einsparungen im Zukauf von Futtermit
teln gegenüberstehen, ergibt sich per Saldo ein Ein
kommensverlust von knapp 560 Mill, DM. Die Ver
braucherpreise für Brot und Teigwaren würden sich 
um 1 % bis 2 % , jene für Schweinefleisch, Eier und 
Geflügelfleisch um 6 % , 5 % und 3 % verbilligen 
Diese Nahrungsmittel würden in Frankreich im ge
wogenen Durchschnitt um 2 % , in den Niederlan
den um 5 % und in Belgien um 3 % teurer, in Italien 
um 1 % billiger werden 

Die Ansichten darüber, welchen Einfluß die 
vorgeschlagenen gemeinsamen Preise auf die Pro
duktion in den einzelnen Ländern ausüben werden, 
sind geteilt.. Das Professorengutachten glaubt, „mitt
lere" Preise werden der landwirtschaftlichen Pro
duktion in der Gemeinschaft bereits zusätzliche Im
pulse verleihen, insbesondere in Frankreich, das 
4 6 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ge
meinschaft besitzt Die EWG-Kommission hingegen 
nimmt an, die präliminierten Getreidepreise wer
den die französischen Bauern noch nicht anreizen, 
die vorhandenen Bodenreserven — man schätzt sie 
auf 1 6 bis 2 Mill ha — zu mobilisieren. Ziemlich 
unbestritten ist jedoch die Meinung, daß jene Län
der, für die sich die Preis- und Absatzverhältnisse 
verschlechtern, ihre Produktion kaum einschränken, 
sondern zunächst die vorhandenen Rationalisie
rungsmöglichkeiten ausschöpfen werden 

Würde die Gemeinschaft das (reale) deutsche 
Agrarpreisniveau übernehmen, wäre die Wahr
scheinlichkeit groß, daß der Gemeinsame Agrar-
markt infolge des* schon sehr hohen Selbstveisor-
gungsgrades bald funktionsunfähig wird D a die 
E W G beträchtliche Produktionssteigerungsreserven 
im Vergleich zum Verbrauchszuwachs besitzt und 
weltwirtschaftlich stark verflochten ist, ließe sich 
ein höheres Agrarpreisniveau als in den Nachbar
ländern oder anderen Industriestaaten längerfristig 
kaum aufrecht halten 

Ein Grund, weshalb man nun eine abrupte 
Preisanpassung befürwortet, ist die Kennedy-Runde 
des GATT Wahrend man für Industriezölle eine 
weltweite Senkung um 5 0 % erreichen will, wird 
der EWG-Ministerrat für die landwirtschaftlichen 
Verhandlungen vorschlagen, daß man neben den 
handelspolitischen auch alle markt- und preispoliti-

1) H B Krohn und H H Wächter „Der gemeinsame 
Getreidepreis in dei E W G " , Europa-Archiv, ]g 1964, Bd 1, 
S 26 
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sehen Regelungen dei einzelnen Staaten berücksich
tigt. Die U S A wollen darlegen, daß sich die varia
blen EWG-Importabgaben nicht in gleicher Weise 
senken lassen wie ieste Einfuhrzölle und daher eine 
Form der Handelsliberalisierung gefunden werden 
müsse, die sowohl den heimischen Produzenten als 
auch Drittländern entsprechende Anteile an den 
wachsenden Märkten sichert. Man wird sich zu
nächst wahrscheinlich mit einem Stillhalte-Beschluß 
und dem Verzicht auf neue Stützungen begnügen; 
das Ziel ist jedoch, den internationalen Handel 
mit Agrarprodukten schrittweise zu lockern und zu 
lrberalrsieren Der EWG-Kommission wird es dank 
dem ihr vom Europarat für die Genfer Verhand
lungen erteilten Mandat möglich sein, den in Aus
sicht genommenen EWG-Weizenpieis zu binden, 
auch wenn er noch nicht am 1, Juli 1964 in Kraft 
treten sollte. 

Die Anpassung der Getrerdepreise in einem 
Zug hat neben handelspolitischen auch andere As
pekte: Sie würde die innenpolitischen Spannungen 
in den Mitgliedstaaten verringern, im Gegensatz zu 
den jährlich wiederholten Diskussionen um eine 
schrittweise Angleichung, aber auch die Entschei
dungen der Landwirte über notwendige Investitio
nen und Umstellungen erleichtern 

Die letzten Aussprachen im EWG-Minister
rat lassen schließen, daß der Mansholt-Plan, ob
wohl ihn das Europäische Parlament billigte, im 
Wirtschaftsjahr 1964/65 nicht verwirklicht weiden 
wird 1) Grundsätzlich haben die deutschen Minister 
der Harmonisierung der Getreidepreise in einem 
Zug zugestimmt, doch sollte sie nicht vor 1967/68 
eifolgen 2) Die deutschen Bauernvertreter verwei
sen vor allem auf die steigenden Preise in Frank
reich und Italien und lehnen eine Senkung der deut
schen Agrarpreise ab. Man glaubt, in wenigen J a h 
ren werde der Streit infolge von Kosten- und Preis
steigerungen in den Nachbarländern entschärft 
sein Das würde jedoch den Prozeß der Rationali
sierung und Struktuiumwandlung, der nach den 
Plänen Manholfs beschleunigt worden wäre, brem
sen Auch das Präsidium der EWG-Bauernver
bände, das Ende Februar 1964 in Brüssel tagte, war 
sich in dieser Frage nicht einig Die Veitieter Lu
xemburgs, Italiens und Deutschlands erklärten, den 
Vorschlag auf Preisangleichung durch Senkung der 

1 ) Die EWG-Kommission hat ihren Voischlag auf Preis
harmonisierung zum 1 Juli 1964 bereits zurückgezogen und 
als neuen Termin den 1 Juli 1966 empfohlen Der Minister
rat der E W G wird dazu in einer Sitzung am 2 Juni Stel
lung nehmen. 

2 ) 1965 wird der Deutsche Bundestag gewählt. 

Agrarpreise in ihren Ländern auf keinen Fall zu 
unterstützen. Dazu kommt, daß man in Frankreich 
größere Preisänderungen am 1 Jul i 1964 aus kon-
junktuipolitischen Gründen ablehnt 3) 

Verlustausgleich durch produktionsneutrale Bei
hilfen 

Die EWG-Kommission hat Deutschland, I ta
lien und Luxemburg bis 1970 einen Ausgleich für 
die Minderung der landwirtschaftlichen Einkommen 
angeboten. Eine Entschädigung sei gerechtfertigt, 
weil die Landwirte auf Grund der bisherigen Preise 
mittel- und langfristig investiert haben und sich die 
Produktionsmittelpreise und der Wettbewerb (Fi
nanz-, Verkehrs- und Sozialpolitik) nur allmählich 
harmonisieren lassen Es sind produktionsneutrale 
Dir ektzahlungen an Betr iebe vor gesehen, der en 
Einkommen durch die Getreidepreisregelung sinkt, 
weiteis Beiträge zui Verbesserung von Soziallei
stungen, Beihilfen zur Produktivitätssteigerung und 
Rationalisierung sowie Subventionen für die Pro
duktion von Hartweizen Diese Maßnahmen wird 
die Gemeinschaft aus ihren Haushaltsmitteln finan
zieren Spätestens ab 1970 sollen an Stelle dei Aus
gleichzahlungen „Gemeinschaftspläne" die Lebens
haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung ver
bessern. 

Die Direktzahlungen können von 1964 bis 1966 
die volle Höhe der kalkulierten Einkommensmin
derungen erreichen. Sie sind in den folgenden Jah
ren schrittweise so zu verringern, daß sie 1969 nicht 
mehr als zwei Drittel des ursprünglichen Gesamt
betrages ausmachen 

Harmonisierung der Agrarpreise und Landwirt
schaftliches Einkommen zum 1 Juli 1964 

Verkaufserlöse Aufwendungen Saldo 
Veränderung in Mill, $ 

Frankreich . . . + 1 4 2 0 0 0 + 142 0 
Belgien + 23 2 — 8 2 + 15 0 
Niederlande . . i 5 S 3 — 5 0 6 + 7 7 
Bundesrcp. Deutschland —163 4 + 23 7 —139 7 
Italien — 19 8 — W S — 6 4 6 
Luxemburg — 0 7 0 0 — 0 7 

Q : Mitteilungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik Nr. 12, Brüssel, Februar 1964. 

J ) Nach letzten Meldungen aus Brüssel soll Vizepräsi
dent S Mansholt die Absicht haben, seinen Plan zur Anglei
chung der Getreidepieise zu revidieren und den Grund-Richt
preis für Weizen auf 445 bis 450 D M (2 893 bis 2 925 S) je t 
zu erhöhen Die Richtpreise für die übrigen Getreidearten da
gegen solien unverändert bleiben Damit würde der Abstand 
zwischen den Preisen für Weizen und Futter getreide von 1.3°/o 
auf 20°/o erweitert und die Differenz vom EWG-Weizenpreis 
auf den derzeitigen deutschen Grund-Richtpreis von 50 DM 
je t auf 25 bis 30 DM verringert {siehe: Deutsche Landwirt
schaftliche Presse, 25 April 1964, S. 170). 



Die bei Annahme des Mansholt-Plans zu er
wartenden Einkommensminderungen wurden von 
den interessierten Stellen verschieden hoch kalku
liert Während die EWG-Kommission die Einnah
menverluste der deutschen Landwirtschaft mit 560 
Mill D M errechnete, bezifferte das Bundesministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sie 
auf 1 Mrd. D M Die Differenz erklärt sich daraus, 
daß das Bonner Ministerium von höheren Verkaufs
mengen ausgeht und auch den Eigenbedarf der 
Landwirtschaft bewertet. Außerdem glaubt man, 
die derzeitigen Preise für Rindfleisch und Kartof
feln nicht halten zu können, wenn die Erlöse für 
Getreide, Schweinefleisch und Schlachtgeflügel sin
ken. 

Ein Ausgleich der Einnahmenverluste durch 
produktionsneutrale Beihilfen wird sich — objek
tiv gesehen — nicht leicht durchführen lassen 1). Zu
dem hat man darin noch wenig praktische Erfah
rung Keinesfalls dürfen die Zuschüsse an bestimmte 
Agrarprodukte gebunden sein, um den Anreiz zu 
einer Mehrproduktion zu vermeiden, die unver
käufliche Überschüsse schafft. Gibt man aber In
vestitionszuschüsse (indirekte Beihilfen) und bemißt 
sie zu hoch, wird nicht nur Arbeit durch Kapital 
ersetzt, sondern über die Mechanisierung und Mo
torisierung wird auch mehr produziert. Direkte Ein-
kommenshilfen in naturaler Form — etwa erhöhte 
soziale Leistungen bei gleichbleibenden Beiträgen 
oder Steuer nachlasse — wirken langfristig zu 
schwach Für direkte Geldleistungen ist die Wahl 
der Bemessungsgrundlage schwierig Außerdem 
wäre eine restriktive Agrarpreispolitik notwendig, 
die verhindert, daß das Geld für ertragsteigernde 
Investitionen verwendet wird. Eine Staffelung der 
Bargeldzuschüsse nach sozialpolitischen Gesichts
punkten hätte gleichfalls Nachteile: Sie würde den 
Prozeß zur Verbesserung der Agrarstruktur hem
men Man müßte gleichzeitig Berufswechselprämien 
geben, um diesen Nachteil auszugleichen2) 

Österreich und der gemeinsame europäische 
Agiarmarkt 

Von der Ausfuhr Österreichs an Nahrungsmit
teln — 1 86 Mrd S im Jahr 1963 — gingen 1 51 

J } Siehe auch: H. G Schlutter „Produktionsneutrale 
Einkommenshilfen an die Landwirtschaft", Berichte über 
Landwirtschaft, Jg 1963, Heft 3, S. 451 ff 

8 ) Bauern in südfranzösischen Entwicklungsgebieten, die 
ihre Betriebsflächen für Struktur Verbesserungen abgeben, die 
also ihre Betriebe einstellen, erhalten eine Zusatzrente bis 
9 000 S jährlich; dazu kommt noch eine nicht beitragsgebun
dene Altershilfe aus dem Nationalen Solidaritätsfonds von 
mindestens weiteren 9.000 S 

Agrar-Preisvergleich E W G und Österreich 
(Normaler Maßstab; S je q) 

Eine Angleichung der österreichischen Getreidepreise an die 
Richtpreise des „Mansholt"-Planes würde die gestützten Wei
zen- und Roggenpreise um 7 0 % bzw 4°/o und die Gersten-
und Maispreise um 19Vo bzw 17°/o steigern. Auch die vorge^ 
sehenen Interventionspreise der EWG — ausgenommen für 

Roggen — liegen über dem österreichischen Preisniveau 

Es ist jedoch zu beachten, daß die Handelsspannen und die 
Frachtsätze für Getreide in Österreich äußerst knapp kal
kuliert sind; ihre Anpassung an die EWG würde die Differen

zen im Preisniveau etwas verringern 

Mrd S oder 8 1 % in die E W G , 0 24 Mrd S oder 
1 3 % in die E F T A und 0 11 Mrd, S oder 6Vo in an
dere Länder. Vieh und Fleisch wurden zu 94%, 
Molkereiprodukte zu 6 4 % , Obst und Gemüse zu 
6 8 % und Wein zu 4 5 % in der E W G abgesetzt Der 
Agrarexport ist auf die E W G , insbesondere auf 
den deutschen und italienischen Markt, angewiesen 
Das erklärt das große Interesse der heimischen 
Landwirtschaft an der künftigen Regelung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ländern des 
Gemeinsamen Marktes Bliebe Österreich der E W G 
fern, könnten Agrarprodukte auf längere Sicht nur 
unter zunehmend schwierigeren Bedingungen auf 
dem EWG-Markt abgesetzt werden 

Die straffe Marktordnung für einen Großteil 
der Erzeugnisse und die vorgesehene Agrarpreispo
litik kommen den Bedürfnissen der österreichischen 
Landwirtschaft weit entgegen Die heimischen 
Preise liegen einschließlich der Preisstützung über
wiegend unter dem vorgeschlagenen Niveau des Ge
meinsamen Marktes.. Die Sonderwünsche der Intei-
essenvertreter der österreichischen Landwirtschaft 
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ergeben sich aus den besonderen Verhältnissen der 
heimischen Produktion Man möchte vor allem den 
einheitlichen Erzeugerpreis für Milch im Interesse 
der Bergbauern beibehalten — in den Ländern der 
E W G liegt der Erzeugerpreis für Trinkmilch über 
dem Erzeugerpreis für Verarbeitungsmilch — und 
im Bergbauerngebiet gezielte Förderungsmaßnah
men treffen. 

Weit schwieriger wird es sein, das Problem 
der Preisstützung für Nahrungsmittel zu lösen Die 
Preissubventionen knüpfen an den Verkauf von 
Weizen, Roggen und Milch an und wurden in 
öster r eich aus sozialpolitischen Er wägungen, um 
Verbraucherpreiserhöhungen zu vermeiden, mitdem 
5. Preis-Lohn-Ab kommen im Jahre 1951 eingeführt 
und 1956 und 1963 weiter ausgebaut Die E W G 
lehnt Einkommensübertragungen durch nicht markt
konforme Subventionen — Transferzahlungen ohne 
Verwendungsauflage — ab Österreich verbilligt 
ferner mit Hilfe des „Mühlenausgleichsverfahrens' 
das Schwarzbrot auf Kosten von Weißbrot, W e i ß 
kleingebäck, Weizenkochmehl, Grieß und Teig
waren, um einkommensschwache und kinderreiche 
Bevölkerungskreise, bei denen der Anteil von Brot 
an den Haushalts ausgaben relativ hoch ist, mit bil
ligem Konsumbrot zu versorgen 

Die Preisstützungen in Österreich wird man im 
Falle einer Assoziierung mit der E W G auf die Ver
braucherpreise über wälzen müssen, da sie die Wett
bewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt ver

zerren würden Es besteht nur die Absicht, Butter 
in der E W G zeitweise verbilligt abzugeben, und 
zwar dann, wenn die Produktion den Verbrauch 
längere Zeit hindurch übersteigt und Exporte nicht 
möglich sind. Die Preise werden dann aber in allen 
Mitgliedländern im gleichen Ausmaß gesenkt wer
den. Auch die Stützungen aus dem Budget für die 
Lagerhaltung und den Transport landwirtschaft
licher Erzeugnisse sowie der Preisausgleich für 
Futtermittel und die Verbilligung der Mineraldün
ger würden vermutlich wegfallen oder in gezielte 
Beihilfen sozialer Art an bestimmte Personengrup
pen umgewandelt werden müssen 

Wahrscheinlich müßte Österreich als assoziier
tes Mitglied seine Agrarpolitik mit dem Agrarpro-
gramm der E W G abstimmen und zumindest die we
sentlichen Vorschriften übernehmen Der Einkom
mensvorteil, den die österreichische Landwirtschaft 
durch höhere Produktenpreise in der E W G haben 
wird, kann das Disparitätsproblem vorübergehend 
etwas abschwächen, aber nicht lösen Man sollte 
sich daher in Österreich mehr als bisher auch mit 
dem struktur politischen Konzept der E W G befas
sen und seine Auswirkungen prüfen Die mit der 
Assoziierung verbundenen Anpassungsprobleme 
könnten leichter und in kürzerer Frist gelöst wer
den, wenn man in der agrarpolitischen Konzeption 
und in der Budgetpolitik schon jetzt schrittweise die 
Ziele und Methoden der EWG-Agrarpolit ik berück
sichtigte Emil Peter 


